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Verantwortung für die Richtigkeit nach den Unterlagen des Veranstalters oder
mit dem gleichen Eintrag wie in der Vorveranstaltung in den Katalog aufnehmen
zu lassen.

(5) Es dürfen nur veranstaltungsbezogene Ausstellungsgüter im Rahmen der
vorgegebenen Nomenklatur zur Eintragung in den Katalog angegeben werden.
Dies gilt auch für Textergänzungen, die für die Eintragung aus Gründen einer
besseren Übersicht notwendig werden. Ausstellungsgüter, die nicht zum Thema
der Veranstaltung gehören, werden auf Veranlassung des Veranstalters in den
Katalog nicht aufgenommen.

(6) Dem Eintrag in den Katalog gleichgestellt ist ein Eintrag im Katalognachtrag.
Für Fehler durch Falsch- oder Nichteintragung eines Ausstellers in den Katalog
bzw. in den Katalognachtrag haftet der Veranstalter nicht. Bei Nichtaufnahme in
den Katalog bzw. dessen Nachtrag kann mit befreiender Wirkung die Aufnahme
in einen gesonderten Nachtrag erfolgen, der während der Veranstaltung für alle
Besucher zugänglich ausliegt.

(7) Die Vorschriften über den Katalogeintrag gelten sinngemäß auch für die
Aufnahme in den Online-Katalog der entsprechenden Veranstaltung.

22.BILD- UND TONAUFNAHMEN
(1) Bild- und Tonaufnahmen jeder Art (einschließlich Skizzen) innerhalb des
Ausstellungsgeländes, insbesondere von Ausstellungsmustern oder Aus-
stellungsgegenständen sind nicht gestattet.

(2) Bei Verstößen ist der Veranstalter berechtigt, angefertigte Skizzen und belich-
tetes sowie bespieltes Material auf Kosten des Ausstellers für den
Veranstaltungszeitraum einzuziehen und einzulagern.

(3) Die Tätigkeit der Medien, wie Rundfunk, Fernsehen, Film-, Tages- und
Fachpresse zum Zwecke der Berichterstattung wird hiervon nicht berührt.

(4) Der Aussteller hat jedoch das Recht, von seinem eigenen Stand oder seinen
Exponaten während der Öffnungszeiten der Veranstaltung Bild- und Tonauf-
nahmen oder Zeichnungen anzufertigen. 

(5) Der Veranstalter hat für die einzelnen Hallenebenen und das Freigelände
besondere Messefotographen zugelassen, die sich durch einen offiziellen
Ausweis des Veranstalters legitimieren können und berechtigt sind, Standauf-
nahmen im Auftrag des Ausstellers anzufertigen. Sofern der Aussteller die
Aufnahmen (durch einen eigenen Photografen) außerhalb der offiziellen Öff-
nungszeiten anfertigen lassen will, ist die Genehmigung spätestens drei Wochen
vor Veranstaltungsbeginn formlos, schriftlich bei dem Veranstalter einzuholen.

(6) Der Veranstalter hat das Recht, Bild- und Tonaufnahmen sowie Zeichnungen
von Ausstellungsgegenständen oder einzelnen Exponaten zum Zweck der
Dokumentation oder für Eigenveröffentlichungen anzufertigen oder anfertigen
zu lassen. Dies gilt auch für dabei aufgenommene Personen.

23.MUSTERSCHUTZ
(1) Es ist Sache des Ausstellers, entsprechende Ausstellungsgüter gegen eine
Verletzung der Schutzbestimmungen abzusichern, insbesondere sie vor Bild-
und Tonaufnahmen (einschließlich Skizzieren) zu schützen.

(2) Der Ausstellungsschutz für Erfindungen zur Patentanmeldung ist von der
Anmeldung unter 23 (1) nicht erfaßt. Es ist Sache des Ausstellers, seine
Erfindungen gegebenenfalls rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung beim

Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
D-80331 München
Telefon: +49 / (0) 89 / 219 5 - 0
Telefax: +49 / (0) 89 / 219 5 - 222 1

(für die Bundesrepublik Deutschland) und/oder gemäß dem europäischen
Patentübereinkommen beim

Europäisches Patentamt
Erhardtstraße 27
D-80469 München
Telefon: +49 / (0) 89 / 239 9 - 0
Telefax: +49 / (0) 89 / 239 9 - 944 65

anzumelden.

(3) Der Veranstalter erwartet von den Ausstellern, daß sie die gewerblichen
Schutzrechte anderer Aussteller weder verletzen noch beeinträchtigen.

(4) Der Veranstalter behält sich vor, im Falle nachgewiesener Schutzrechts-
verletzungen (gerichtliche Entscheidung) durch einen Aussteller, diesen von der
laufenden Veranstaltung oder von zukünftigen Veranstaltungen auszuschließen.

(5) Eine Verpflichtung des Veranstalters wird durch diese Bestimmungen nicht
begründet. Haftungsansprüche gegen den Veranstalter wegen Verletzung
gewerblicher Schutzrechte können in keinem Fall geltend gemacht werden.

24.AUSSCHLUß VON AUSSTELLERN UND RÜCKERSTATTUNG DER 
STANDMIETE

(1) Ist einem Aussteller durch gerichtliche Entscheidungen eines deutschen
Gerichtes (Urteil, Beschluß) die Ausstellung oder das Anbieten von Produkten
und Dienstleistungen bzw. einer werblichen Darstellung derselben untersagt
und weigert sich der Aussteller, der gerichtlichen Entscheidung zu entsprechen
und die Ausstellung oder das Anbieten von Produkten und Dienstleistungen
bzw. die werbliche Darstellung derselben auf dem Messestand zu unterlassen,
so kann der Veranstalter, solange die gerichtliche Entscheidung nicht durch eine
in einem Rechtsmittelverfahren ergangene, spätere Entscheidung aufgehoben
ist, den Aussteller von der laufenden Veranstaltung und/oder von zukünftigen
Veranstaltungen ausschließen. Eine Rückerstattung der Standmiete (ganz oder

in Teilen) erfolgt in diesem Fall nicht. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die
Richtigkeit der gerichtlichen Entscheidung zu überprüfen. Ein Rechtsanspruch
auf Ausschluß des von der gerichtlichen Entscheidung betroffenen Ausstellers
besteht nicht.

(2) Das gleiche gilt, wenn der Aussteller das Hausrecht des Veranstalters und/
oder der Messe Frankfurt verletzt oder sonstige Gründe vorliegen, die eine frist-
lose Kündigung des Standmietvertrages rechtfertigen.

(3) Wird eine gerichtliche Entscheidung gemäß vorstehender Ziffer 24 (1) durch
eine in einem Rechtsmittelverfahren ergangene spätere gerichtliche Entscheid-
ung aufgehoben, so steht dem aufgrund der früheren gerichtlichen Ent-
scheidung zu Recht ausgeschlossenen Aussteller gegenüber dem Veranstalter
kein Schadensersatzanspruch zu.

25.HAFTUNGSAUSSCHLUß
(1) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für irgendwelche während der
Messe, des Auf- und Abbaus und des An- und Abtransports eintretenden
Schäden, Verluste usw. an ausstellereigenem oder angemietetem Gut.

(2) Durch die von dem Veranstalter übernommene allgemeine Bewachung  wird
der Ausschluß der Haftung für alle Sach- und Personenschäden nicht einge-
schränkt.

(3) Der Veranstalter haftet nur im Rahmen seiner gesetzlichen Haftpflicht-
versicherung und insbesondere nicht für Schäden, wie  
- Personen-, Sach- oder Vermögensschäden,
- Schäden durch Feuer, Wasser oder Explosion, Demonstration, 

Gewaltanschläge, Unwetter, oder andere Formen höherer Gewalt,
- Schäden durch Diebstahl, Einbruch, Versagen der Versorgungsanlagen (wie 

Strom, Gas, Wasser) und ähnliche Ursachen
- Schäden als Folgen der Sicherheitsbestimmungen 
- Schäden durch Publikumsverkehr (insbesondere durch die Veranstaltungs-

besucher, andere Aussteller, deren Beauftragte).
- Schäden aus auf Irrtum beruhenden Angaben und Maßnahmen des 

Veranstalters, ihren Angestellten und ihren Beauftragten
- sowie als Folgen von Nichteinhaltung der Sicherheitsbestimmungen der 

„Technischen Richtlinien“.
die auf dem Veranstaltungsgelände, Hallen, Freigelände, Parkebenen, Wegen
usw. entstehen.

(4) Eine ausreichende Versicherung gegen alle in Frage kommenden Gefahren
(bes. Diebstahl von Ausstellungsgut) ist vom Aussteller vorzunehmen.

(5) Von dem vorgenannten Haftungsausschuß ausgenommen sind vom
Veranstalter verursachte Schäden und Verletzungen an Leben, Körper oder
Gesundheit, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

(6) Der Veranstalter haftet im Falle von leichter Fahrlässigkeit nur bei Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) oder bei Verletzungen von
Leben, Körper oder Gesundheit.

(7) Soweit der Veranstalter gemäß Absatz (6) auch für leichte Fahrlässigkeit haf-
tet, ist diese auf € 10.000,00 beschränkt. In diesen Fällen ist die Haftung für mit-
telbare Schäden und untypische Folgeschäden ausgeschlossen. Im Falle der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung des Veranstalters der
Höhe nach auf den vertragstypischen Durchschnittsschaden begrenzt.

(8) Schäden sind unverzüglich dem Veranstalter anzuzeigen.

26.SICHERHEITSVORSCHRIFTEN, UNFALLVERHÜTUNG, VERKEHRS-
SICHERUNGSPFLICHT DES AUSSTELLERS UND ANDERE GESETZLICHE 
UND BEHÖRDLICHE VORSCHRIFTEN

(1) Der Aussteller darf nach dem Gesetz über technische Arbeitsmittel in der
Fassung 25. November 2003 (Gerätesicherheitsgesetz) technische Arbeitsmittel
(Maschinen und Geräte) nur aufstellen oder vorführen, wenn sie nach den für
die Bundesrepublik Deutschland geltenden allgemein anerkannten Regeln der
Technik sowie nach den Arbeitsschutzvorschriften, allen gesetzlichen, behördli-
chen, berufsgenossenschaftlichen und sonstigen Unfallverhütungsvorschriften
und anderen Sicherheitsbestimmungen so beschaffen oder durch alle erforder-
lichen Sicherheitseinrichtungen so ausgestattet sind, daß Benutzer oder Dritte
bei ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung gegen Gefahren aller Art für
Leben oder Gesundheit geschützt sind.

(2) Der Aussteller ist verpflichtet, alle gesetzlichen, behördlichen, berufsgenos-
senschaftlichen und sonstigen geltenden Unfallverhütungsvorschriften und
andere Sicherheitsbestimmungen beim Auf- und Abbau und während der Dauer
der Veranstaltung einzuhalten.
Dies schließt die von dem Veranstalter und der Messe Frankfurt erlassenen
Sicherheitsbestimmungen und technischen Richtlinien ein.

(3) Der Polizei, der Feuerwehr, den Rettungsdiensten, dem Gewerbe-
aufsichtsamt, dem Bauaufsichtsamt und den Ordnungsbehörden sowie
Vertretern des Veranstalters und der Messe Frankfurt ist jederzeit Zutritt zu den
Ständen zu gewähren. Ihren Weisungen ist Folge zu leisten. Auf dem
Messegelände befinden sich im Allgemeinen während der Veranstaltungstage
eine Polizei-, eine Feuer- und eine Sanitätswache, die bei Gefahr unverzüglich zu
alarmieren sind.

NOTRUF: Polizei Tel. 110
NOTRUF: Feuerwehr Tel. 112

Nächste Polizeistation:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
13. Polizeirevier (Bockenheim)
Schlossstraße 88-90
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D-60486 Frankfurt am Main
Telefon: + 49 / (0) 69 / 755 113 00
Fax:       + 49 / (0) 69 / 755 113 09

Sanitäts-Messewache
oder der Notarzt-Notruf Tel. 112
Halle 4.0 Nord-West Tel. +49 / (0) 69 / 757 5 – 650 0

(4) Der Veranstalter ist berechtigt, sich jederzeit von der Einhaltung der
Sicherheitsbestimmungen zu überzeugen. Er ist befugt, die sofortige
Beseitigung eines vorschriftswidrigen Zustandes auf Kosten des Ausstellers zu
veranlassen sowie den nicht vorschriftsmäßigen Betrieb jederzeit zu untersagen.
Er kann den Betrieb von Maschinen, Geräten und ähnlichen Einrichtungen jeder-
zeit unterbinden und eine Wiederinbetriebnahme untersagen, wenn nach sei-
nem Ermessen deren Betrieb eine Gefährdung darstellt oder wenn andere
Aussteller oder Besucher dadurch gestört oder belästigt werden. Die
Entscheidung des Veranstalters ist endgültig. 

(5) Der Aussteller ist verpflichtet, Auflagen und Veranlassungen aufgrund öffent-
licher Notfallregelungen, wie z.B. Smogverordnung, Notstandsgesetze usw. zu
befolgen.

(6) Der Aussteller haftet für alle schuldhaft verursachten Personen-, Sach- und
Vermögensschäden, die durch seinen Standaufbau und Standabbau, seine
Standeinrichtungen, seine Ausstellungsgüter und deren Betrieb oder durch
seine Mitarbeiter sowie Beauftragten entstehen.

(7) Der Aussteller trägt die Verkehrssicherungspflicht für den von ihm errichteten
und/oder benutzten Ausstellungsstand. Dies gilt insbesondere auch in Hinblick
auf Standsicherheit und Brandschutz bei Sonder- und Abendveranstaltungen
des Ausstellers.

(8) Soweit örtliche gewerbe- und gesundheitspolizeiliche Genehmigungen erfor-
derlich sind, sind diese durch den Aussteller rechtzeitig vor Beginn der
Veranstaltung zu beschaffen und auf dem Stand bereitzuhalten.

(9) Der Aussteller ist für die Einhaltung der gültigen lebensmittelrechtlichen und
veterinär-polizeilichen Bestimmungen – auch bei Abgabe von kostenlosen
Proben – verantwortlich.
Bei Getränkeschankanlagen zum vorübergehenden Betrieb ist das Mitführen
des Prüfbuches unerlässlich und auf Verlangen der Ordnungskräfte vorzuzeigen.
Die Abgabe von Getränken und Speisen durch den Aussteller gegen Entgelt ist
generell nicht zulässig (s. auch Ziffer 19 (5)).

(10) Die Bestimmungen der Arbeitszeitordnung, des Mutterschutzgesetzes sind
einzuhalten, soweit einzelne Bestimmungen nicht durch die sogenannten
Marktprivilegien aufgehoben sind.

(11) Die Vorschriften der Gewerbeordnung (GewO) insbesondere Titel IV
„Messen, Ausstellungen, Märkte“ in der jeweils gültigen Fassung sind zu beach-
ten.

(12) Der Aussteller ist verpflichtet vor Durchführung von Schweiß-, Schneid-,
Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten der Messe Frankfurt Venue GmbH & Co.
KG, Fach Veranstaltungstechnik, einen Erlaubnisschein zu übergeben, der alle
Sicherheitsmaßnahmen zur Verhütung von Bränden enthält (Sonderdruck
Verband der Sachversicherer Köln Nr. 2036).

27. BEWACHUNG
(1) Die allgemeine Bewachung der Messehallen und die Kontrolle der Eingänge
übernimmt der Veranstalter. Mit der offiziellen Beendigung der Veranstaltung
am Schlußtag endet diese allgemeine Bewachung. 
Von diesem Zeitpunkt an hat jeder Aussteller eine erhöhte Sorgfaltspflicht für
die Sicherheit seiner Güter. 

(2) Sonderwachen dürfen nur durch die beauftragte Wachgesellschaft gestellt
werden.

28.VERSICHERUNGEN
(1) Das Versicherungsrisiko wird nicht vom Veranstalter getragen. Eine
Versicherung in ausreichender Höhe gegen alle in Frage kommenden Gefahren
(bes. Diebstahl von Ausstellungsgut) wird dem Aussteller empfohlen. Es ist
Sache des Ausstellers, selbst für ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen.

(2) Ein spezielles Versicherungsangebot ist der Servicemappe beigefügt. Der
Versicherungsvertrag kommt direkt zwischen dem Aussteller und dem
Versicherungsunternehmen zustande. Zur Wahrung von Ansprüchen aus dieser
Versicherung muß im Schadensfalle unverzüglich schriftliche Anzeige beim
Versicherungsunternehmen und dem Veranstalter, in Strafrechtsfällen auch bei
der für die Messe Frankfurt zuständigen Polizeiwache erfolgen.

29.GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN
(1) Alle etwaigen Ansprüche des Ausstellers aus dem mit dem Veranstalter abge-
schlossenen Vertrag sowie außervertragliche Ansprüche sind bis spätestens 14
Tage nach Schluß der Veranstaltung mit eingeschriebenem Brief beim Veran-
stalter anzumelden; später erhobene Forderungen werden nicht berücksichtigt
und erlöschen (Ausschlußfrist).
Alle Ansprüche der Aussteller gegen den Veranstalter verjähren innerhalb von 6
Monaten; die Verjährungsfrist beginnt mit dem Ende des Monats, in den der
Schlusstag der Veranstaltung fällt.

30.ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND, DEUTSCHES RECHT
(1) Die Vertragsparteien vereinbaren ausdrücklich Frankfurt am Main als
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche bzw. Rechtsstreitigkeiten aus
diesem Vertrag. Gleiches gilt, wenn eine Vertragspartei keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat.

(2) Darüber hinaus ist der Veranstalter berechtigt, den Aussteller an dessen
Wohn- oder Geschäftssitz zu verklagen.

31. DATENSCHUTZRECHTLICHE BESTIMMUNGEN
Der Aussteller erklärt sich damit einverstanden, daß der Veranstalter personen-
und geschäftsbezogene Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz – auch unter
Einsatz automatischer Datenverarbeitung – speichert, verarbeitet oder weiter-
leitet, soweit dies durch ausschließlich geschäftliche Zwecke bedingt ist.

32.ANERKENNUNG UND BESTANDTEILE DES VERTRAGES, FRISTLOSE 
KÜNDIGUNG BEI PFLICHTVERLETZUNG (AUCH: ERGÄNZENDE VER-
ANSTALTUNGSSPEZIFISCHE BEDINGUNGEN)

(1) Beide Vertragsparteien erkennen die Allgemeinen Veranstaltungs-
bedingungen als wesentliche und für beide Seiten verbindliche Bestandteile des
Teilnahmevertrages an. Der Aussteller erklärt dies unwiderruflich für sich, seine
Mitarbeiter und Beauftragten mit seiner rechtswirksamen verbindlichen
Anmeldung.

(2) Wesentliche Bestandteile dieses Vertrages sind insbesondere auch:
a.) das offizielle Anmeldeformular sowie die allgemeinen Veranstaltungs-

bedingungen
b.) die allgemein gültigen Technischen Richtlinien
c.) die ortspolizeilichen, gewerbe-behördlichen und gesetzlichen Vorschriften 

sowie die Hausordnung
d.) ergänzende, veranstaltungsspezifische Bedingungen
e.) weitere Sonderbestimmungen oder Einzelregelungen, soweit sie dem 

Aussteller vom Veranstalter mit der Servicemappe rechtzeitig für deren 
Beachtung oder auf sonstige Weise übermittelt werden.

(3) Änderungen und Ergänzungen der Bedingungen oder Ausnahme-
bewilligungen hiervon behält sich der Veranstalter vor, sie bedürfen der
Schriftform. Mündliche Abreden müssen, um Gültigkeit zu erlangen, vom
Veranstalter schriftlich bestätigt werden.

(4) Für die Auslegung der Veranstaltungsbedingungen und aller übrigen
Bedingungen sind der deutsche Text und das deutsche Recht maßgebend.

(5) In Einkaufs- und Auftragsbedingungen der Aussteller enthaltene Regel-
ungen, die den Vereinbarungen dieses Teilnahmevertrages widersprechen sind
unwirksam, sofern nicht der Veranstalter vom Aussteller im einzelnen beantrag-
te Abweichungen ausdrücklich schriftlich anerkannt hat.

(6) Zuwiderhandlungen gegen die im Teilnahmevertrag vereinbarten
Bedingungen stellen Pflichtverletzungen im Sinne des geschlossenen Vertrages
dar. Der Veranstalter ist berechtigt, bei schweren Pflichtverletzungen den fristlo-
sen Ausschluß von der Veranstaltung auszusprechen und durchzuführen. Damit
einher geht die fristlose Kündigung des Teilnahmevertrages durch den
Veranstalter; spezielle Regelungen in den einzelnen Bedingungen bleiben
unberührt.

(7) Der Veranstalter und/oder die Messe Frankfurt üben innerhalb des
Messegeländes das alleinige Hausrecht aus; dies gilt auch für die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung genutzten Gelände und Gebäude außer-
halb des Messegeländes. Das Hausrecht bezieht sich auch auf die Zulassung von
Drittunternehmen, die durch den Aussteller zur Tätigkeit für ihn auf dem
Messegelände beauftragt werden, sowie auf Art, Umfang und Bedingungen für
deren Tätigkeit auf dem Gelände.

(8) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so
wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmungen
andere wirksame Bestimmungen zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen
Zweck der unwirksamen Bestimmungen am ehesten entsprechen.

INFORMATION

DEMAT GmbH
Postfach 110 611
D-60041 Frankfurt / Main

Tel.  + 49-(0) 69-274 003-0
Fax. + 49-(0) 69-274 003-40

euromold@demat.com
www.euromold.com

Weltmesse für Werkzeug- und Formenbau,

Design und Produktentwicklung
2010

1. - 4. Dezember
Frankfurt / Main, Germany




